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Garagen 
Als Garagen gelten überdachte Stellplätze, die 

an mehr als 2 Seiten durch Wände bzw. 
sonstige Bauteile (z.B.: Gitter) umschlossen 

sind).  

Garagen 
 ≤ 15 m² Nutzfläche,  

wenn die Garage an mindestens 3 Seiten auf 
eigenem Grund oder von Verkehrsflächen für die 

Brandbekämpfung von außen zugänglich ist. 

Garagen 
> 15 m² und ≤ 50 m² Nutzfläche 

Garagen 
> 50 m² und ≤ 250 m² Nutzfläche 

3.1 allgemein 

Es gelten keine besonderen brandschutztech-
nischen Anforderungen, wenn die Garage an 
mindestens 3 Seiten auf eigenem Grund oder von 
Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung von 
außen zugänglich ist. Wenn dies nicht der Fall ist, 
gelten die Bestimmungen für Garagen mit Nutz- 
flächen zwischen 15 und 50 m². 

Wände, Decken und Dächer müssen mindestens 
aus Baustoffen der Baustoffklasse D entsprechen. 

Alle Bauteile müssen mindestens der 
Feuerwiderstandsklasse R 30 oder der 
Baustoffklasse A2 entsprechen. 

3.2 Wenn ein Abstand von 2 m  zu 
Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen 
unterschritten wird 

 Die der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze 
zugekehrte Wand muss über die gesamte Länge 
und bis zur Dacheindeckung mindestens der 
Feuerwiderstandklasse REI 60 und. EI 60 
entsprechen. Die Ausführung eines Fensters zum 
Nachbarn ist nicht zulässig. 
 

• Die Decke muss mindestens der 
Feuerwiderstandsklasse REI 90 sowie der 
Baustoffklasse A2 entsprechen und 

• Die der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze 
zugekehrte Wand muss über die gesamte 
Länge und bis zur Dacheindeckung mindestens 
der Feuerwiderstandklasse REI 90 und der 
Baustoffklasse A2 bzw. EI 90 und A2 
entsprechen. Die Ausführung eines Fensters 
zum Nachbarn ist nicht zulässig. 

3.3 Wenn ein Abstand von 4 m zu 
Gebäuden auf demselben Grundstück 
bzw. Bauplatz unterschritten wird 

 Die dem jeweiligen Gebäude zugekehrte Wand 
sowie die Decke bzw. das Dach der Garage müssen 
mindestens der Feuerwiderstandklasse REI 30 bzw. 
EI 30 entsprechen. 

• Die Decke muss mindestens der 
Feuerwiderstandsklasse REI 90 entsprechen 
und 

• Die dem Gebäude zugekehrte Wand oder der 
gemeinsame Wandanteil muss über die 
gesamte Länge und bis zur Dacheindeckung 
mindestens der Feuerwiderstandklasse REI 90 
und. EI 90 entsprechen. 

• Bei Gebäudeklasse 5 ist auch mindestens die 
Baustoffklasse A2 zu erfüllen. 

3.4 Bei Garagen, die in ein Gebäude 
hineinragen, und bei eingebauten 
Garagen 

 Gebäudeklasse 1: Angrenzende Wände und Decken 
müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse 
REI 30 bzw. EI 30 entsprechen. 
Gebäudeklasse 2 bis 5: Angrenzende Wände und 
Decken müssen angrenzende Wände oder Decken 
die Anforderungen an „Trennwände“ bzw. 
„Trenndecken“ gemäß Tabelle 1b der OIB-Richtlinie 
2 erfüllen. 

Angrenzende Wände und Decken müssen als 
sonstige brandabschnittsbildende Wände oder 
Decken gemäß Tabelle 1b der OIB-Richtlinie 2 
ausgebildet werden, mindestens jedoch der 
Feuerwiderstandsklasse REI 60 bzw. EI 60 
entsprechen. 

3.5 Einbauten zur Unterteilung der 
Stellplätze 

  Einbauten müssen mindestens der Baustoffklasse 
A2 entsprechen 
 

4 Türen ins Gebäudeinnere  El2 30-C; bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und bei Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 genügt El2 30. El2 30-C 

5 Wandbekleidung, Bodenbeläge und 
Konstruktionen unter der Rohdecke 

   



3 
 

Garagen 
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an mehr als 2 Seiten durch Wände bzw. 
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5.1 Mindestanforderungen an 
Wandbekleidungen 

 Baustoffklasse C – Holz und Holzwerkstoffe D sind 
zulässig.  
 

Baustoffklasse B  
s1 (keine/kaum Rauchentwicklung) 

5.2 Mindestanforderungen an 
Bodenbeläge  Baustoffklasse Dfl Baustoffklasse A2fl, wobei Gussasphalt und 

Asphaltbeton jeweils in Bfl zulässig ist 

5.3 
Mindestanforderungen an 
Konstruktionen unter der Rohdecke 
einschließlich Deckenbeläge 

 

Baustoffklasse C – Holz und Holzwerkstoffe D sind 
zulässig.  
 

Baustoffklasse B  
s1 (keine/kaum Rauchentwicklung) 
d0 (kein Abtropfen/Abfallen) z.B.: Zementgebundene 
Span-platte ohne Luftspalt hinter der Platte oder 
Gipskartonplatten 

5.4 Ausnahmen der Anforderungen  

Für Garagen auf Grundstücken, auf denen nur 
Gebäude der Gebäudeklasse 1 errichtet werden, die 
an höchstens 3 Seiten durch Wände umschlossen 
sind und nicht überbaut sind sowie keine 
Garagentore aufweisen, genügen folgende 
Anforderungen: 
• Wände und Decken müssen mindestens aus 

Baustoffen der Baustoffklasse D bestehen. 
• Sofern diese Garagen nicht mindestens 2 m 

von der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze 
entfernt sind, muss eine der jeweiligen 
Grundstücks- bzw. ‚Bauplatzgrenze zugekehrte 
Wand über die gesamte Länge und bis zur 
Dacheindeckung in REI 60 bzw. EI 60 
ausgebildet werden. Dies ist dann nicht 
erforderlich, wenn aufgrund der baulichen 
Umgebung eine Brandübertragung auf 
Nachbargebäude nicht zu erwarten ist. 

 

6 Fluchtweg  

 Von jeder Stelle darf die Gehweglänge zu einem 
sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien 
oder zu einem Treppenhaus mit Ausgang zu einem 
sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien 
höchstens 40 m betragen.. 

7 Erste Löschhilfe In der Garage ist ein Handfeuerlöscher mit einem Füllgewicht von 6 kg, geeignet für die Brandklassen A B C, griffbereit zu montieren und alle zwei Jahre auf 
Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen. 

8 Feuerstätten und Abgasanlagen Die Aufstellung von Feuerstätten und die Anordnung von Reinigungsöffnungen von Abgasanlagen ist unzulässig. Davon ausgenommen sind Feuerstätten, die nach 
einschlägigen Richtlinien für die Aufstellung in Garagen geeignet sind. 

9 Ausgestaltung der Zufahrt zum 
öffentlichen Gut 

Im Bereich von Grundstückszufahrten ist zur Verbesserung der Sichtverhältnisse eine Trompetenausbildung bzw. das Freihalten eines Sichtkeiles im Ausmaß von 
2,5 x 2,5m erforderlich (siehe Skizze). 


